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a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
- Drucksache 13/1301 - 

Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (17. BAföGÄndG) 

b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/1395 - 

Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (17. BAföGÄndG) 

c) zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksachen 13/65 und 13/101- 

Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (17. BAföGAndG) 

d) zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates 
- Drucksachen 13/80 und 13/101 - 
Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (17. BAföGÄndG) 

e) zu dem Antrag der Abgeordneten Maritta Böttcher, Dr. Ludwig Elm 
und der Gruppe der PDS 
- Drucksache 13/784 - 
Anpassungen der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
an die Lebenshaltungskosten der Studierenden 

f) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 
- Drucksache 13/735 - 
Bericht der Bundesregierung über die Möglichkeiten einer Erhöhung 
der Bedarfssätze nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
im Jahre 1995 sowie über Änderungsbedarf im Recht der Ausbildungsförderung 
unter Einbeziehung der beruflichen Aufstiegsfortbildung 
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A. Problem 

Mit den Bleichlautenden Gesetzentwürfen verfolgen die Bundes-
regierung und die Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. mehrere 
Ziele: 

In der Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates zum 
Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes (17. BAföGÄndG) (Drucksache 
12/7430) hatte die Bundesregierung angekündigt, die Möglichkeit 
einer Erhöhung der Bedarfssätze zum Herbst 1995 zu prüfen. Der 
Deutsche Bundestag hatte anläßlich seiner Beschlußfassung die 
Bundesregierung am 16. Juni 1994 aufgefordert, ihm über das Er-
gebnis bis zum 1. März 1995 zu berichten (Drucksache 12/7902). 
Die Bundesregierung ist dieser Aufforderung in Teil B 1 des Berich-
tes über die Möglichkeit einer Erhöhung der Bedarfssätze nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Jahre 1995 
sowie über Änderungsbedarf im Recht der Ausbildungsförderung 
unter Einbeziehung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Druck-
sache 13/735) nachgekommen. Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf werden im Hinblick auf die Erhöhung der Bedarfssätze die 
Schlußfolgerungen aus dem Bericht gezogen: Es wird vorgeschla-
gen, die Bedarfssätze um 4 v. H. zum Herbst 1995 anzuheben. 

Der Gesetzentwurf setzt zudem die im Bericht der Bundesregie-
rung über die Umsetzung der Maßnahmen zur Mißbrauchsbe-
kämpfung und Anpassung einzelner öffentlicher Leistungen an 
veränderte Rahmenbedingungen vom 26. Januar 1994 vorge-
schlagenen Anpassungsmaßnahmen im Bereich des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes um. Hierzu gehören die Einschrän-
kung der Aufteilung des anrechenbaren Einkommens auf tatsäch-
lich Unterhalt beziehende Personen, soweit dies mit noch vertret-
barem Verwaltungsaufwand möglich ist, die Verzinsung des Be-
trages, der der Ehegatte oder die Eltern bei Verletzung ihrer Aus-
kunfts- oder Mitteilungspflichten zu ersetzen haben, und die Ein-
führung einer zusätzlichen Leistungsüberprüfung nach dem zwei-
ten Fachsemester. 

Außerdem enthält der Entwurf eine Anpassung an EG-Recht be-
züglich der Förderung von Grenzgängern, eine Ausnahme von 
der Altersgrenze der Förderung zugunsten von Auszubildenden, 
denen aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen nach mehrjäh-
riger Berufstätigkeit der Zugang zur Hochschule ermöglicht wird, 
und die Einführung eines zusätzlichen Freibetrages für alleiner-
ziehende Darlehensschuldner zur Berücksichtigung von notwen-
digen und angemessenen Kinderbetreuungskosten bei der Darle-
hensrückzahlung. Ferner trägt er der ergangenen Rechtspre-
chung Rechnung und berücksichtigt eine Reihe von Erfahrungen 
aus dem Gesetzesvollzug. 

B. Lösung 

Annahme des Gesetzentwurfs in Drucksache 13/1301 in der durch 
die Beschlußempfehlung geänderten Fassung. 

Mehrheitsentscheidung 
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C. Alternativen 

Die Fraktion der SPD - Drucksachen 13/65 und 13/101 - und der 
Bundesrat - Drucksachen 13/80 und 13/101- haben eigene Gesetz-
entwürfe vorgelegt, die sich in ihren inhaltlichen Forderungen dek-
ken. Die Gesetzentwürfe sehen vor, zum Herbst 1994 die Bedarfs-
sätze um 4 v. H. und die Freibeträge zum Herbst 1994 und 1995 um 
jeweils 2 v. H. anzuheben. Da der Gesetzentwurf der SPD vom De-
zember 1994 erst im März 1995 überwiesen wurde, hat die Fraktion 
der SPD als Entschädigung für die nicht stattgefundene Anpassung 
zum Herbst 1994 in einem Änderungsantrag (Ausschußdrucksache 
13/81) eine 6 %ige Anhebung der Freibeträge und Bedarfssätze 
zum Herbst 1995 gefordert. Ferner wird eine sachgerechtere Förde-
rung von Auszubildenden in den neuen Ländern, eine Anpassung 
der Sozialpauschalen, die Aufhebung der Altersgrenze für Studie-
rende ohne Hochschulzugangsberechtigung sowie eine Erweite-
rung der Freibeträge für Alleinerziehende bei der Darlehensrück-
zahlung gefordert. Begründet werden diese Forderungen mit dem 
Hinweis, daß die Anpassung der Bedarfssätze in den zurückliegen-
den Jahren hinter der Entwicklung der Lebenshaltungskosten zu-
rückgeblieben und daß demzufolge ein wachsender Teil der Stu-
dierenden darauf angewiesen wäre, neben dem Studium zu arbei-
ten, was mit zu einer Verlängerung der Studienzeiten und zu einer 
Erhöhung der Studienabbrecherquote beitragen würde. 

Die Gruppe der PDS hat mit ihrem Antrag zur Anpassung der 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
an die Lebenshaltungskosten der Studierenden - Drucksache 
13/784 - die Bundesregierung dazu aufgefordert, einen neuen Ent-
wurf zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(17. BAföGÄndG) vorzulegen, wonach die Bedarfssätze zum 
Herbst 1995 um 9,8 v. H. und die Freibeträge um 9,4 v. H. erhöht, 
die Wohngeldregelungen und angerechneten Beiträge für die 
Krankenversicherung sowie die Berechnungszeiträume für die 
Einkommensermittlung in den neuen Ländern denen in den alten 
Ländern angeglichen, die Bedarfssätze für die Unterkunft auf die 
Höhe der durchschnittlich von Studierenden zu zahlenden Miete 
angehoben und die Förderungshöchstdauer an die tatsächlichen 
durchschnittlichen Studienzeiten angebunden sowie die Studien-
abschlußförderung unbefristet verlängert werden sollen. 

D. Kosten 

Der Finanzaufwand für die Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz wurde unter Berücksichtigung der Ein-
sparungen und Mehrausgaben durch dieses Änderungsgesetz 
von der Bundesregierung in folgender Höhe ermittelt: 

Die Ansätze des Bundes liegen im Rahmen der in der Finanz-
planung vorgesehenen Beträge. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

I. a) den Gesetzentwurf - Drucksache 13/1301 - mit folgender 
Maßgabe und im übrigen unverändert  anzunehmen: 

Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

,a) Es werden ersetzt 

- die Zahl „50" durch die Zahl „55", 

- die Zahl „ 100" durch die Zahl „ 105 " und 

- die Zahl ,,145" durch die Zahl „ 150",' 

b) den Gesetzentwurf - Drucksache 13/1395 - für erledigt zu er-
klären, 

c) den Gesetzentwurf - Drucksachen 13/65 und 13/101- abzu-
lehnen, 

d) den Gesetzentwurf - Drucksachen 13/80 und 13/101 - abzu-
lehnen, 

e) den Antrag - Drucksache 13/784 - abzulehnen, 

f) die Unterrichtung - Drucksache 13/735 - zur Kenntnis zu 
nehmen. 

II. Der Deutsche Bundestag begrüßt die Entschließung der Hoch-
schulrektorenkonferenz zur Studienstrukturreform und insbe-
sondere zum Thema Leistungsnachweise im Grundstudium. Er 
stimmt ausdrücklich der Auffassung zu, daß Leistungsnachwei-
se schon im Verlauf des Grundstudiums erforderlich sind, tim 
den Studierenden Verantwortung bei Studienwahl und Stu-
dienerfolg zu ermöglichen. 

Der Deutsche Bundestag erwartet, daß die Länder bis zum 
Herbst 1996 für alle Studierenden eine studienorientierende 
Feststellung des erreichten Studienstandes verwirklichen, die 
dann als Studienstandnachweis bei Entscheidungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz zugrunde gelegt werden 
kann. 

Bonn, den 31. Mai 1995 

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung 

Edelgard Bulmahn 

Vorsitzende 

Dr. Christian Ruck 

Berichterstatter 

Doris Odendahl 

Berichterstatterin 

Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn) 

Berichterstatterin 

Dr. Karlheinz Guttmacher 

Berichterstatter 

Dr. Ludwig Elm 

Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Dr. Christian Ruck, Doris Odendahl, 
Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn), Dr. Karlheinz Guttmacher und Dr. Ludwig Elm 

1. Beratungsverfahren - Erste Lesung 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - 
Drucksachen 13/65 und 13/101 - wurde dem 
Deutschen Bundestag am 5. Dezember 1994 zuge-
leitet. In der 27. Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges am 16. März 1995 wurde die Vorlage in erster 
Lesung beraten und an den Ausschuß für Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung zur federführenden, an 

 den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, den 
Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend sowie an den Haushaltsausschuß zur mit-
beratenden Behandlung überwiesen; der Haus-
haltsausschuß wurde auch gemäß § 96 GO-BT be-
teiligt. 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates - Drucksachen 
13/80 und 13/101 - wurde zusammen mit einer 
Stellungnahme der Bundesregierung dem Deut-
schen Bundestag am 8. Dezember 1994 zugeleitet. In 
der 27. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
16. März 1995 wurde die Vorlage in erster Lesung 
beraten und an  dieselben Ausschüsse überwie-
sen. 

Der Antrag der Abgeordneten Maritta Böttcher, 
Dr. Ludwig Elm und der Gruppe der PDS - Drucksa-
che 13/784 - vom 14. März 1995 wurde in der 27. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am 16. März 1995 
in erster Lesung beraten und an  dieselben Aus-
schüsse überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. - Drucksache 13/1301 - wurde dem Deut-
schen Bundestag am 9. Mai 1995 zugeleitet. In der 
35. Sitzung des Deutschen Bundestages wurde die 
Vorlage in erster Lesung beraten und an dieselben 
Ausschüsse überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksa-
che 13/1395 - wurde dem Deutschen Bundestag mit 
der Stellungnahme des Bundesrates vom 12. Mai 
1995 zusammen mit der Gegenäußerung der Bundes-
regierung am 18. Mai 1995 zugeleitet. In der 38. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am 18. Mai 1995 
wurden die Vorlagen ohne Aussprache an  dieselben 
Ausschüsse überwiesen. 

Die Unterrichtung durch die Bundesregierung

-

Drucksache 13/735 - wurde dem Deutschen Bundes-
tag am 8. März 1995 zugeleitet. In der 27. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 16. März 1995 wurde die 
Vorlage in erster Lesung beraten und an  dieselben 
Ausschüsse überwiesen. 

2. Beratungsverfahren - Mitberatende Ausschüsse 

a) Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat am 
17. Mai 1995 mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stim-
men der Mitglieder der Fraktion der SPD und der 
Gruppe der PDS bei Abwesenheit der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. - Drucksache 
13/1301 - angenommen und mit den Stimmen der 
Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion der 
SPD und der Gruppe der PDS bei Abwesen-
heit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - Drucksachen 
13/65 und 13/101 - und den Gesetzentwurf des Bun-
desrates - Drucksachen 13/80 und 13/101 - abge-
lehnt. 

Der Antrag der Abgeordneten Maritta Böttcher, 
Dr. Ludwig Elm und der Gruppe der PDS - Drucksa-
che 13/784 - wurde mit den Stimmen der Mitglieder 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. gegen 
die Stimme des Mitglieds der Gruppe der PDS bei 
Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN abgelehnt. 

Die Unterrichtung durch die Bundesregierung - 
Drucksache 13/735 - hat der Ausschuß zur Kenntnis 
genommen. 

b) Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat am 17. Mai 1995 mit den Stimmen der Mit-
glieder der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. ge-
gen die Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Gruppe 
der PDS den Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. - Drucksache 13/1301 - 
angenommen. Der Ausschuß beschließt, daß dieses 
Votum ebenfalls für den noch nicht überwiesenen 
Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 
13/1395 - gelten soll. Der Ausschuß hat ferner mit 
den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der Mit-
glieder der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie der Gruppe der PDS den Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD - Drucksachen 13/65 und 
13/101 - und mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stim-
men der Mitglieder der Fraktionen der SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 
der Gruppe der PDS den Gesetzentwurf des Bundes-
rates - Drucksachen 13/80 und 13/101- abgelehnt. 
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Der Antrag der Abgeordneten Maritta Böttcher, 
Dr.' Ludwig Elm und der Gruppe der PDS - Drucksa-
che 13/784 - wurde mit den Stimmen der Mitglieder 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. gegen 
die Stimmen der Gruppe der PDS bei Stimmenthal-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge-
lehnt. 

Die Unterrichtung durch die Bundesregierung - 
Drucksache 13/735 - hat der Ausschuß einstimmig 
zur Kenntnis genommen. 

c) Haushaltsausschuß 

Der Haushaltsausschuß hat am 17. Mai 1995 mit den 
Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU/ 
CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der Mitglieder 
der Fraktion der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Gruppe der PDS den Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. - Drucksache 
13/1301 - und den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung - Drucksache 13/1395 - angenommen und mit 
den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der Mit-
glieder der Fraktion der SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Gruppe der PDS den Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD - Drucksachen 13/65 und 
13/101 - und den Gesetzentwurf des Bundesrates - 
Drucksachen 13/80 und 13/101- abgelehnt. 

Der Antrag der Abgeordneten Maritta Böttcher, 
Dr. Ludwig Elm und der Gruppe der PDS - Drucksa-
che 13/784 - wurde mit den Stimmen der Mitglieder 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. bei 
Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und gegen die Stimmen der Gruppe der 
PDS abgelehnt. 

Die Unterrichtung durch die Bundesregierung - 
Drucksache 13/735 - hat der Ausschuß einvernehm-
lich zur Kenntnis genommen. 

3. Beratungsverfahren - Federführender Ausschuß 

Der federführende Ausschuß für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung, Technologie und Technikfolgen-
abschätzung hat die Gesetzentwürfe der Bundes-
regierung sowie der Fraktionen der CDU/CSU, der 
SPD und des Bundesrates und den Antrag der Grup-
pe der PDS sowie die Unterrichtung durch die Bun-
desregierung in seiner Sitzung am 17. Mai 1995 
(12. Sitzung) und abschließend in seiner Sitzung am 
31. Mai 1995 (13. Sitzung) beraten. Dabei hat er die 
Informationen aus der von ihm am 10. Mai 1995 
(10. Sitzung) duchgeführten öffentlichen Anhörung 
von Sachverständigen (Protokoll Nr. 10 und Aus-
schußdrucksachen 13/70a-m) sowie die vorliegen-
den Voten der mitberatenden Ausschüsse in seiner 
abschließenden Beratung berücksichtigt. 

Die Fraktion der SPD hat in der 12. Ausschußsitzung 
am 17. Mai 1995 zu allen zu beratenden Vorlagen 
nachstehende Änderungsanträge eingebracht (Aus

-

schußdrucksachen 13/81, 13/82): 

,Ausschußdrucksache 13/81 

Antrag der Fraktion der SPD im Ausschuß 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Ande

-

rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(17. BAföGAndG) 
- Drucksachen 13/65 und 13/101 - 

zugleich Antrag 

zum Gesetzentwurf des Bundesrates 

Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(17. BAföGÄndG) 
- Drucksachen 13/80 und 13/101 - 

Der  Ausschuß wolle empfehlen: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen 
angenommen: 

Artikel 1 

1. bis 5. Unverändert. 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „310" durch die Zahl „330", 

- die Zahl „330" durch die Zahl „350", 

- die Zahl „560" durch die Zahl „595" und 

- die Zahl „590" durch die Zahl „625". 

b) In Absatz 2 werden ersetzt: 

- die Zahl „540" durch die Zahl „575", 

- die Zahl „590" durch die Zahl „625", 

- die Zahl „610" durch die Zahl „755". 

c) In Absatz 4 werden die Worte „ab Klasse 11" 
gestrichen. 

7. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „530" durch die Zahl „560" und 

- die Zahl „570" durch die Zahl „605". 

b) In Absatz 2 werden ersetzt: 

- die Zahl „70" durch die Zahl „75", 

- die Zahl „80"  durch die Zahl „ 85 " und 

- die Zahl „225" durch die Zahl „240". 

c) In Absatz 2a werden ersetzt: 

- die Zahl „60" durch die Zahl „65" und 

- die Zahl „70" durch die Zahl „75". 

8. § 18a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Zahl „1310" durch die Zahl 
„1390" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Zahl „590" jeweils durch die 
Zahl „625" und die Zahl „455" durch die Zahl 
„485" ersetzt. 

c) Unverändert. 

9. bis 11. Unverändert . 
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12. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „165" durch die Zahl „175", 

- die Zahl „230" durch die Zahl „245", 

- die Zahl ,,320" durch die Zahl ,,340", 

- die Zahl „560" durch die Zahl „595", 

- die Zahl „505" durch die Zahl „535" und 

- die Zahl „790" durch die Zahl „840". 

b) In Absatz 4 Nr. 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „230" durch die Zahl „245", 

- die Zahl „165" durch die Zahl „175". 

13. Unverändert. 

14. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „1900" durch die Zahl „2015" und 

- die Zahl „1310" jeweils durch die Zahl 
„1390". 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Es werden ersetzt: 

- die Zahl ,,160" durch die Zahl ,,170", 

- die Zahl „110" durch die Zahl „115", -

die Zahl „505" durch die Zahl „535", 

- die Zahl „640" durch die Zahl „680" 
und 

- die Zahl „590" durch die Zahl „625". 

bb) Unverändert. 

15. bis 19. Unverändert. 

20. a) In § 2 Abs. 3, § 15 Abs. 4, § 18 Abs. 6, § 18 b 
Abs. 1, § 39 Abs. 4, § 44 Abs. 1 und § 45 Abs. 4 
Satz 2 werden die Worte „Der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft" durch die Worte 
„Das Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie", 

b) in § 21 Abs. 3 Nr. 4 und § 46 Abs. 3 die Worte 
„der Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft" durch die Worte „das Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie" sowie 

c) in § 44 Abs. 1 das Wort  „ihn" durch das Wo rt 
 „es" ersetzt. 

Artikel 2 wird gestrichen. Artikel 3, 4, 5 und 6 wer-
den Artikel 2, 3, 4 und 5. 

Artikel 2 und 3: Unverändert 

Artikel 4: Das Datum „1. Januar 1995" wird durch 
„1. Oktober 1995" ersetzt. 

Artikel 5 

1. In Absatz 3 wird das Datum „1. Juli 1994" durch 
„1. Juli 1995" und das Datum „1. Oktober 1994" 
durch „ 1. Oktober 1995" ersetzt. 

2. In Absatz 4 Satz 1 werden das Wo rt  „Artikel 3 " 
durch das Wort  „Artikel 2", das Datum „ 1. Juli 
1994" durch „1. Juli 1995" und das Datum „30. Ju-
ni 1994" durch „30. Juni 1995" ersetzt. 

3. In Absatz 4 Satz 2 wird das Datum „1. Oktober 
1994" durch „1. Oktober 1995" ersetzt. 

4. Absatz 5 wird gestrichen. 

Begründung 

Die Beschlußfassung über den Gesetzentwurf ist 
durch die Bundesregierung und die Koalitionsfraktio-
nen seit Herbst 1994 verzögert worden. Der Gesetz-
entwurf griff ursprünglich die durch die Koalitions-
fraktionen bei der Schlußabstimmung im Deutschen 
Bundestag verhinderte Annahme der Kompromißvor-
schläge des Vermittlungsausschusses von Anfang 
September 1994 auf. Inzwischen ist eine rückwirken-
de Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge 
zum Herbst 1994 sowie der Sozialpauschalen zum 
1. Januar 1995 aus haushaltsrechtlichen und abwick-
lungstechnischen Gründen nicht mehr möglich. 

In der öffentlichen Anhörung des federführenden 
Ausschusses in seiner 11. Sitzung am 10. Mai 1995 
haben sich alle Sachverständigen sowie in seiner 
schriftlichen Stellungnahme der nicht eingeladene 
Deutsche Gewerkschaftsbund für eine über den da-
maligen Kompromiß hinausgehende Leistungsanpas-
sung ausgesprochen. Die Änderungen zum Gesetz-
entwurf berücksichtigen dies sowie die finanzwirt-
schaftliche Lage. Die BAföG-Ansätze in den Länder-
haushalten und der Plafond im Bundeshaushalt 1995 
in Höhe von 2 Mrd. DM - wegen dieses Ansatzes 
hatte der Bundesrat u. a. den Vermittlungsausschuß 
angerufen - wird vermutlich knapp ausreichen, um 
eine 6 %ige Erhöhung der Bedarfssätze und Freibe-
träge nunmehr zum Herbst 1995 zu decken, weil die 
Inanspruchnahme des Gesetzes aufgrund der im 
Herbst 1994 nicht vollzogenen Anpassung zu einem 
schärferen Rückgang der Voll- und Teilförderung ge-
führt hat, als im Herbst 1994 und noch im Frühjahr 
1995 abzusehen war. Der damit einhergehende Ab-
bau von Chancengleichheit bedarf dringend der vor-
gesehenen Leistungsanpassung jedenfalls in dieser 
Höhe zum Herbst 1995. 

In der öffentlichen Anhörung am 10. Mai 1995 ist von 
allen eingeladenen Sachverständigen auch zu die-
sem Zeitpunkt die Einführung eines weiteren Lei-
stungsnachweises für bedürftige Studierende bereits 
nach dem zweiten Fachsemester einhellig abgelehnt 
worden. Diese Bestimmung findet sich daher zurecht 
nicht in dem bisherigen und in dem geänderten Ge-
setzentwurf. 

„Ausschußdrucksache 13/82 

Antrag der Fraktion der SPD im Ausschuß 

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. 

Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Ande

-

rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(17. BAföGÄndG) 
- Drucksache 13/1301- 
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Für den Fall, daß der gleichlautende Gesetzentwurf 
der Bundesregierung dem Deutschen Bundestag am 
17. Mai 1995 mit der Stellungnahme des Bundesrates 
und der Gegenäußerung der Bundesregierung vor-
liegt, zugleich Antrag 

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Ande

-

rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(17. BAföGAndG) 
- Drucksache 13/1395 - 

Der Ausschuß wolle empfehlen: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen 
angenommen: 

Artikel 1 

1. bis 5. Unverändert. 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „310" durch die Zahl „330", 

- die Zahl „330" durch die Zahl „350", 

- die Zahl „560" durch die Zahl „595" und 

- die Zahl „590" durch die Zahl „625". 

b) In Absatz 2 werden ersetzt: 

- die Zahl „540" durch die Zahl „575", 

- die Zahl „590" durch die Zahl „625", 

- die Zahl „610" durch die Zahl „755". 

c) In Absatz 4 werden die Worte „ab Klasse 11" 
gestrichen. 

7. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „530" durch die Zahl „560" und 

- die Zahl „570" durch die Zahl „605". 

b) In Absatz 2 werden ersetzt: 

- die Zahl „70" durch die Zahl „75", 

- die Zahl „80" durch die Zahl „85" und 

- die Zahl „225" durch die Zahl „240". 

c) In Absatz 2a werden ersetzt: 

- die Zahl „60" durch die Zahl „65" und 

- die Zahl „70" durch die Zahl „75". 

8. § 18a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Zahl ,,1310" durch die Zahl 
„1390" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Zahl „590" jeweils durch die 
Zahl „625" und die Zahl „455" durch die Zahl 
„485" ersetzt. 

c) Unverändert. 

9. bis 11. Unverändert 

12. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „165"  durch die Zahl „175", 

–die Zahl „230" durch die Zahl „245", 

- die Zahl „320" durch die Zahl „340", 

- die Zahl „560" durch die Zahl „595", 

- die Zahl „505" durch die Zahl „535" und 

- die Zahl „790" durch die Zahl „840". 

b) In Absatz 4 Nr. 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „230" durch die Zahl „245", 

- die Zahl „165"  durch die Zahl „175". 

13. Unverändert. 

14. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden ersetzt: 

- die Zahl „1900" durch die Zahl „2015" und 

- die Zahl „1310" jeweils durch die Zahl 
„1390". 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Es werden ersetzt: 

- die Zahl ,,160" durch die Zahl ,,170", 

–die Zahl „110" durch die Zahl „115", 

–die Zahl „505" durch die Zahl „535", 

- die Zahl „640" durch die Zahl „680" und 

- die Zahl „590" durch die Zahl „625". 

bb) Unverändert. 

15. bis 19. Unverändert. 

20. Wird gestrichen. 

21. Unverändert. 

Artikel 2 

In Nummer 1a)  2. Spiegelstrich wird die Zahl „150" 
durch die Zahl „155"  ersetzt. 

Artikel 3 und 4: Unverändert 

Artikel 5: Absatz 5 wird gestrichen. 

Begründung 

Die Beschlußfassung über eine 17. Novelle ist durch 
die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen 
seit Herbst 1994 verzögert worden. 

In der öffentlichen Anhörung des federführenden 
Ausschusses in seiner 11. Sitzung am 10. Mai 1995 
haben sich alle Sachverständigen sowie in seiner 
schriftlichen Stellungnahme der nicht eingeladene 
Deutsche Gewerkschaftsbund für eine über den da-
maligen Kompromiß hinausgehende Leistungsanpas-
sung ausgesprochen. Die beantragten Änderungen 
des Gesetzentwurfs berücksichtigen dies sowie die 
finanzwirtschaftliche Lage. 

In der öffentlichen Anhörung am 10. Mai 1995 ist von 
allen eingeladenen Sachverständigen auch zu die

-

sem Zeitpunkt die Einführung eines weiteren Lei- 
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stungsnachweises für bedürftige Studierende bereits 
nach dem zweiten Fachsemester einhellig abgelehnt 
worden. Diese Bestimmung ist zu streichen. 

Mit den beantragten Änderungen kann eine breite 
Mehrheit im Deutschen Bundestag und im Bundesrat 
bei den abschließenden Beratungen der 17. Novelle 
hergestellt, die Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses vermieden, das rechtzeitige Inkrafttreten des Ge-
setzes sichergestellt und verlorenes Vertrauen der 
Betroffenen in das Parlament wiederhergestellt wer-
den. 

Der bereits am 10. Mai 1995 eingebrachte Antrag der 
Fraktion der SPD in Ausschußdrucksache 131,83 wur-
de in der Sitzung am 31. Mai 1995 durch die folgende 
Fassung ersetzt: 

,Ausschußdrucksache 13/83 neu 

Antrag der Fraktion der SPD im Ausschuß 

zum Bericht der Bundesregierung über die Möglich-
keit einer Erhöhung der Bedarfssätze nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Jahre 
1995 sowie über Anderungsbedarf im Recht der Aus-
bildungsförderung unter Einbeziehung der berufli-
chen Aufstiegsförderung 
- Drucksache 13/735 - 

Der Ausschuß wolle empfehlen: 

Der Deutsche Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der Bericht 
stellt keine ausreichende Beratungsgrundlage für 
die Entscheidung über eine angemessene, der 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung tra-
gende Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge 
dar. Er berücksichtigt nicht die Ergebnisse der im 
Sommersemester 1994 vom Deutschen Studen-
tenwerk e. V. durchgeführten 14. Sozialerhebung. 
Der Bericht bildet auch keine ausreichende Bera-
tungsgrundlage für die Abschätzung von Reform-
notwendigkeiten zur Gewährleistung von Chan-
cengleichheit in der weiterführenden Bildung un-
ter Einschluß der beruflichen Aufstiegsfortbil-
dung. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem 
Deutschen Bundestag fristgerecht zum Herbst 
1995 den 11. Bericht nach § 35 sowie den Entwurf 
eines 18. BAföG-Änderungsgesetzes vorzulegen, 
in dem die der Entwicklung der Einkommensver-
hältnisse und der Entwicklung der Preise und Mie-
ten für die Auszubildenden und ihre Familien an-
gemessene Anhebung der Bedarfssätze und Frei-
beträge zum Herbst 1996 unter Berücksichtigung 
der finanzwirtschaftlichen Lage vorzusehen ist. 

Das verzögerte Gesetzgebungsverfahren zur 
17. Novelle führt bei der im Bericht vorgesehenen 
Anhebung der Bedarfssätze und Freibeträge zum 
Herbst 1995 um 4 v. H. zur weiteren Verschlechte-
rung der sozialen Lage bedürftiger Studenten und 
auswärts untergebrachter Schüler, insbesondere 
wenn im nächsten Jahr die turnusmäßige Anpas

-

sung erneut nicht erfolgt. Die steigende Belastung 
vieler Eltern in den alten und den neuen Ländern 
mit Ausbildungskosten bei sinkenden Realein-
kommen verlangt die Beibehaltung des zweijäh-
rigen Anpassungsturnus, deren Verlängerung auf 
drei Jahre die Bundesregierung seit Anfang 1993 
betreibt. Wenn zum Herbst 1996 keine erneute 
Leistungsanpassung erfolgt, würde die Zahl der 
Voll- und der Teilgeförderten weiter zurückgehen 
und die durchschnittliche Förderhöhe sinken. Das 
Ziel der Gewährleistung von Chancengleichheit 
wird so weiter gefährdet, und die von den Ländern 
eingeleiteten Strukturreformen, die auch eine Ver-
kürzung der Studienzeiten zum Ziel haben, wer-
den behindert, da bedürftige Studenten in höhe-
rem Umfang als bisher zur Verschuldung oder Er-
werbstätigkeit neben dem Studium gezwungen 
werden. 

3. Der Deutsche Bundestag begrüßt, daß auch die 
Hochschulen selbst der Gestaltung eines für alle 
Studierenden innerhalb der Zeitvorgaben der 
Studien- und Prüfungsordnungen studierbaren 
Grundstudiums hohe Priorität einräumen und die 
Studienberatung intensivieren wollen. Dann sind 
auch Leistungsnachweise im Verlauf des Grund-
studiums sinnvoll, da sie den Studierenden Ver-
antwortung bei der Fächerwahl und für den Stu-
dienerfolg ermöglichen. 

Der Deutsche Bundestag lehnt es ab, daß der Bund 
seine Vorstellungen von der künftigen Struktur 
von Studium und Lehre gegen die Länder auf dem 
Rücken der bedürftigen Studierenden durchsetzt 
bzw. mit dem vordergründigen Argument der 
Gleichbehandlung mit den nicht geförderten Stu-
dierenden die Studienbedingungen für alle Stu-
denten weiter erschwert, vom Hochschulstudium 
abschreckt und damit dem von ihr selbst bestätig-
ten Trend zu höheren Qualifikationen zuwider-
handelt. Qualifikation und Innova tion sind ent-
scheidende Elemente einer Strategie zur Verbes-
serung der Standortbedingungen. Hierzu gehört 
eine bedarfsgerechte individue lle Förderung der 
weiterführenden Bildung und der Abbau von Be-
nachteiligungen. 

4. Weiter wird die Bundesregierung aufgefordert, 
den vorgesehenen Bericht über die Erfahrungen 
mit der 1990 eingeführten und lediglich bis 1996 
verlängerten Studienabschlußförderung zügig 
nach der parlamentarischen Sommerpause 1995 
vorzulegen, damit der Deutsche Bundestag recht-
zeitig über die - unbefristete - Verlängerung ent-
scheiden kann. 

Nach § 15 Abs. 3 a BAföG wird Auszubildenden 
bis zum 30. September 1996 für höchstens zwölf 
Monate über die Förderungshöchstdauer hinaus 
Ausbildungsförderung geleistet, wenn der Auszu-
bildende innerhalb dieser Förderungszeit zur Ab-
schlußprüfung zugelassen ist und die Prüfungs-
stelle bescheinigt, daß er die Ausbildung inner-
halb der verlängerten Förderungsdauer abschlie-
ßen kann. Die betroffenen Studierenden benöti-
gen vor Ende 1995 Planungssicherheit für ihre Stu-
dienfinanzierung in der Abschlußphase. 
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5. Der Deutsche Bundestag lehnt insbesondere fol-
gende Pläne der Bundesregierung ab: 

- Festsetzung der Förderungshöchstdauer für 
Universitätsstudiengänge generell auf neun, für 
Fachhochschulstudiengänge auf acht Semester: 
Eine derart  einschneidende Verkürzung der 
Förderungshöchstdauern würde beim gegen-
wärtigen Stand der Umsetzung der Strukturre-
formen in den Ländern die bedürftigen Studie-
renden in den Examensvorbereitungen emp-
findlich treffen und sie zu erhöhter Verschul-
dung bzw. verstärkter Nebenerwerbstätigkeit 
oder zum Studienabbruch zwingen. Die Förde-
rungshöchstdauern sind sukzessive den Fort

-schritten bei der Verkürzung der Studienzeiten 
entsprechend - und nicht im Vorgriff - anzupas-
sen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem 
Deutschen Bundestag Anfang 1996 den Bericht 
der Kultusministerkonferenz zum Stand der 
Umsetzung der Hochschulstrukturreformen, den 
diese Ende 1995 der Ministerpräsidentenkonfe-
renz vorzulegen hat, mit einer Stellungnahme 
des Beirats für Ausbildungsförderung und ih-
rem mittelfristigen Zeitplan für die Reduzierung 
der Förderungshöchstdauern zuzuleiten. 

- Erneute Einschränkung der Förderung von 
Zweitstudien: Die Erweiterung des Förderungs-
anspruchs in der 12. Novelle auf Ergänzungs-
studien, die eine Hochschulausbildung in be-
sonders förderlicher Weise ergänzen, trägt nicht 
zuletzt dem raschen Strukturwandel in der 
Wirtschaft und geänderten Anforderungen im 
Beruf Rechnung. Das Förderungsinstrument er-
möglicht eine flexible Förderungsentscheidung 
durch die Ausbildungsförderungsämter. Es wird 
- bei lediglich rd. 4 000 Förderfällen und einem 
Gesamtaufwand von 38,5 Mio. DM im Jahr 
1992 - von den Studierenden keineswegs miß-
bräuchlich oder exzessiv in Anspruch genom-
men. 

- Einschränkung der Förderung nach Fachrich

-

tungswechsel: Zwar ist der Bundesregierung 
zuzustimmen, daß ein Fachrichtungswechsel 
möglichst frühzeitig zu erfolgen hat, jedoch sind 
die Empfehlungen der Hochschulrektorenkon-
ferenz vom 7. November 1994, daß eine intensi-
ve Studienberatung der Hochschulen nach dem 
zweiten/dritten Fachsemester in kritischen, mit 
mangelnder Eignung begründeten Fällen auch 
den Rat zu einem Fachrichtungswechsel umfas-
sen soll, keine in der Hochschulpraxis handhab-
bare und rechtlich zweifelsfreie Grundlage für 
ein Aussetzen der Förderung bei nicht erfolg-
tem Wechsel, zumal angesichts der Überfüllung 
vieler Hochschulen bzw. Studiengänge und der 
unzureichenden Betreuungssituation durch 
qualifiziertes Hochschulpersonal besonders in 
den Anfangssemestern. 

- Einschränkung der elternunabhängigen Förde-
rung: Die von der Bundesregierung aufgeführ-
ten Gründe für eine Streichung treffen Auszu-
bildende, die die Hochschulreife auf dem zwei-
ten Bildungsweg an  Abendgymnasien und Kol

-

l egs nachholen wollen. Die von der Bundesre-
gierung angegebenen Gründe sind nebulös, 
teilweise sachlich falsch und aus bildungspoliti-
scher Sicht abzulehnen: 

Die Bundesregierung hält es „angesichts eines 
veränderten Bildungsverhaltens weiter Bevöl-
kerungskreise " für fraglich, ob die elternunab-
hängige Förderung des Erwerbs der Hochschul-
reife an Abendgymnasien und Kollegs noch 
sinnvoll und sachgerecht sei. Nachprüfbare Be-
lege legt die Bundesregierung jedoch nicht vor. 

Nach den eigenen Verwaltungsvorschriften der 
Bundesregierung zum BAföG sind Abend-
gymnasien und Kollegs Bildungswege, die eine 
abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine 
längere Berufstätigkeit vor Wiederaufnah-
me der schulischen Ausbildung voraussetzen 
(Tz 12.1.12 BAföG-VwV). Daran hat sich seit 
Schaffung des Gesetzes im Jahre 1971 nichts 
geändert. Offenbar will  die Bundesregierung 
aber jetzt jüngeren Erwachsenen, die bereits 
im Berufsleben stehen, den nachträglichen Er-
werb einer Hochschulzugangsberechtigung er-
schweren. Qualifizierte Berufstätige sind der 
Bundesregierung an Fachhochschulen und Uni-
versitäten demnach nicht erwünscht. 

Der Deutsche Bundestag hält daran fest, daß 
Auszubildende, die in den ersten drei Halbjah-
ren des Besuchs eines Kollegs oder Abendgym-
nasiums zur Berufstätigkeit verpflichtet sind 
und daher keine individuelle Ausbildungsför-
derung erhalten, in der Abschlußphase der 
Ausbildung, in der sie von der Verpflichtung 
zur Berufstätigkeit befreit sind (Tz 12.1.12 
BAföG-VwV), mit Recht elternunabhängig ge-
fördert werden müssen. 

Die Formulierung in dem Bericht der Bundesre-
gierung, im Erwerbsleben stehende junge Men-
schen, die ein Abendgymnasium oder Kolleg 
besuchen, seien gegenüber anderen Auszubil-
denden des Zweiten Bildungsweges (Berufsauf-
bauschüler, Schüler von Fachoberschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung voraussetzt) privilegiert, suggeriert, 
daß Schüler an Abendgymnasien und Kollegs 
nicht über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfügen müßten. Richtig ist nach 
Tz 2.1.12 BAföG-VwV und den von den Län-
dern ergänzend hierzu erlassenen Verordnun-
gen (z. B. § 2 Abs. 1 Satz 2 der Niedersächsi-
schen Verordnung über das Abendgymnasium 
und das Kolleg in der Fassung vom 19. Dezem-
ber 1991, GVBl. S. 395), daß zu den Vorausset-
zungen des Kollegbesuchs u. a. eine abge-
schlossene Berufsausbildung gehört. Das Nach-
holen einer Hochschulzugangsberechtigung 
nach längerer Berufstätigkeit an Abendgymna-
sien und Kollegs ist nicht vergleichbar mit dem 
als kontinuierliche Ausbildung angelegten Weg 
über eine Berufsaufbauschule oder Fachober-
schule, bei dem in aller Regel Schüler und ihre 
Eltern davon ausgehen, daß die Unterhalts-
pflicht durch die Berufsausbildung nicht been-
det ist. 
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Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der Zweite 
Bildungsweg und die Gewährung finanzieller 
Hilfen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
sind auszuweiten und nicht weiter einzuschrän-
ken. Dies würde zugleich eine Zerschlagung 
bewährter Bildungseinrichtungen zum Ergeb-
nis haben. 

6. Der Deutsche Bundestag hält es für erforderlich, 
daß 1996 alle seit 1990 im BAföG, in den hierzu er-
gangenen Verordnungen und in den Verwaltungs-
vorschriften verankerten Sondervorschriften für 
Auszubildende in den neuen Ländern gestrichen 
werden. Diese diskriminieren zum größten Teil die 
Studierenden in den neuen Ländern, sie stellen 
teilweise eine Behinderung des Austauschs von 
Studierenden zwischen den alten und neuen Län-
dern dar oder sind angesichts der Entwicklung der 
Lebenshaltungskosten, nicht zuletzt der Mieten, 
und der Einkommensentwicklung nicht mehr be-
darfsgerecht. 

Der Deutsche Bundestag forde rt  die Bundesregie-
rung auf, im 11. Bericht nach § 35 im Herbst 
1995 besonders auf die Angleichung der Lebens-
und Einkommensverhältnisse für Studierende in 
Ost- und Westdeutschland einzugehen und die 
hieraus sich ergebenden Schritte zur Umsetzung 
durch rechtzeitige Vorlage des Entwurfs eines 
18. BAföGÄndG und in Verordnungen, Verwal-
tungsvorschriften und Erlassen in Abstimmung 
mit den Ländern umgehend zu vollziehen. 

7. Der Deutsche Bundestag lehnt Überlegungen zu 
staatlich garantierten, verzinslichen Bankdarlehen 
für nach dem BAföG geförderte bedürftige Auszu-
bildende ab. Die Gründe, die Ende der 80er Jahre 
dazu geführt haben, von derar tigen Überlegungen 
Abstand zu nehmen (siehe den Bericht der Bun-
desregierung zur Ausbildungsfinanzierung in 
Familien mit mittlerem Einkommen, Drucksache 
11/610), sind unverändert gültig. 

Durch staatlich garantierte, verzinsliche Bankdar-
lehen würde lediglich in einer Anlaufphase eine 
Entlastung des Bundeshaushalts- und der Länder-
haushalte erzielt. Die Festsetzung der Höhe der 
zurückzuzahlenden Darlehen und der Tilgungs-
pläne sowie die Kontrolle ihrer Einhaltung müßten 
weiterhin vom Bundesverwaltungsamt durchge-
führt werden, und insbesondere würde die Darle-
hensschuld für die Be troffenen weiter empfindlich 
erhöht. 

8. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, alsbald mit den Ländern abgestimmte 
Pläne zur Reform der individuellen Ausbildungs-
förderung vorzulegen. Zur Finanzierung sind die 
erheblichen Darlehensrückflüsse mitzuverwen-
den. Die Neugestaltung der individuellen Ausbil-
dungsförderung, die auch Gegenstand der Erörte-
rung im neu konstituierten BAföG-Beirat sein 
sollte, erfordert angesichts des in den letzten 
zwanzig Jahren gewandelten Bildungsverhaltens, 
veränderter Einkommens- und Familienstrukturen 
und Lebensmuster junger Menschen in zwei 
Schritten insbesondere: 

a) auf mittlere Sicht 

- die Berechnung des studentischen Bedarfs 
anhand eines „Studentischen Warenkorbes , 

- den Wiedereinstieg in die Schülerförderung, 

- die Schaffung der förderungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Vereinbarkeit von Be-
rufstätigkeit und Studium (Teilzeitstudium), 

- die Überprüfung der Bedingungen zur Ge- 
währung und Rückzahlung der Darlehen, 

- verbesserte Regelungen zur Vereinbarung 
von Familie und Studium, 

- die Förderung von Bildungsinländern als Re-
gelfall, 

- die unbefristete Förderung von Studienauf-
enthalten in Mitgliedsländern der Euro-
päischen Union zu Inlandssätzen als wichti-
ger Schritt zur Erhöhung der Mobilität und 
zur Vereinheitlichung der individuellen Aus-
bildungsförderungssysteme in der Europäi-
schen Union; 

b) auf längere Sicht die Weiterentwicklung der 
Ausbildungsförderung des Bundes zu einem 
Fördersystem, das Kindergeld, Kinderfreibeträ-
ge, Kinderzuschläge im öffentlichen Dienst und 
Ausbildungsfreibeträge einbezieht und aus 
dem elternunabhängig ein Sockelbetrag als Zu-
schuß für eine bestimmte Zeit gewährt wird.' 

Alle zitierten Anträge der Fraktion der SPD im Aus-
schuß wurden in der Sitzung am 31. Mai 1995 mit der 
Mehrheit der Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPD, 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abgeord-
neten der Gruppe der PDS abgelehnt. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. im Aus-
schuß haben am 31. Mai 1995 die folgenden Anträge 
in die Ausschußsitzung eingebracht: 

,AusschuBdrucksache 13/102 

Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. im 
Ausschuß zu den Entwürfen der Bundesregierung 
und der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. für ein 
Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes (17. BAföGÄndG) (Druck-
sachen 13/1301 und 13/1395) 

Regelungsgegenstand 

Durch die in Artikel 2 vorgesehene Änderung der 
Härteverordnung sollen diejenigen Auszubildenden, 
die in den neuen Ländern entsprechend hohe Mieten 
zahlen, ab Herbst 1995 eine genauso hohe Förderung 
zur Deckung des Wohnbedarfs erhalten wie die Stu-
dierenden in den alten Ländern. Voraussetzung hier-
für ist unter anderem, daß die in § 9 Abs. 1 a der Här-
teV genannten Be träge von 50, 100 und 145 DM um 
jeweils 5 DM erhöht werden. Damit werden die Ge-
förderten in den neuen Bundesländern in allen Fällen 
in ihrem Anteil für den Wohnbedarf gleichgestellt. 
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Änderungsvorschlag zum 17. BAföGÄndG 

Der Deutsche Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) Es werden ersetzt 

- die Zahl „50" durch die Zahl „55", 

- die Zahl ,,100" durch die Zahl ,,105"  und 

- die Zahl „145" durch die Zahl „150".' 

Begründung 

Durch ein Schreibversehen bei der Textübertragung 
ist in Artikel 2 Nr. 1a  der o. g. Gesetzentwürfe die Er-
höhung von 50 auf 55 DM nicht enthalten.' 

„Ausschußdrucksache 13/103 

Entschließungsantrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. im Aus-
schuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Techno-
logie und Technikfolgenabschätzung zum Siebzehn-
ten Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes (17. BAföGÄndG) 

Der Deutsche Bundestag begrüßt die Entschließung 
der Hochschulrektorenkonferenz zur Studienstruk-
turreform und insbesondere zum Thema Leistungs-
nachweise im Grundstudium. Er stimmt ausdrücklich 
der Auffassung zu, daß Leistungsnachweise schon im 
Verlauf des Grundstudiums erforderlich sind, um den 
Studierenden Verantwortung bei Studienwahl und 
Studienerfolg zu ermöglichen. 

Der Deutsche Bundestag erwartet, daß die Länder 
bis zum Herbst 1996 für alle Studierenden eine stu-
dienorientierende Feststellung des erreichten Stu-
dienstandes verwirklichen, die dann als Studien-
standnachweis bei Entscheidungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz zugrunde gelegt 
werden kann. " 

Der Antrag 13/102 wurde in der Sitzung am 31. Mai 
1995 mit der Mehrheit der Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abge-
ordneten der Gruppe der PDS bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD angenommen. 

Der Antrag 13/103 wurde in der Sitzung am 31. Mai 
1995 mit der Mehrheit der Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der 
Fraktionen der SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Abgeordneten der Gruppe der PDS ange-
nommen. 

Schwerpunkte der Diskussion 

Die Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. vertreten 
die Auffassung, daß höhere Bedarfssätze als in den 
Gesetzentwürfen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. sowie der Bundesregierung vorgesehen seien, 
zwar wünschbar, aber vor dem Hintergrund einer Po-
litik der strikten Ausgabendisziplin, nicht realisierbar 
seien. Von daher sei die geplante Erhöhung um 
4 v. H. eine angemessene Anpassung im Rahmen der 
finanzwirtschaftlichen Gesamtsituation. Rückwirken-
de Leistungserbringungen würden den Grundsätzen 

des Sozial- und Unterhaltsrechtes widersprechen. 
Mit ihrem Entschließungsantrag (Ausschußdrucksa-
che 13/103) weisen sie darauf hin, daß auch die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) die Einführung 
eines Leistungsnachweises im Grundstudium für er-
forderlich halte, um den Studierenden frühzeitig eine 
angemessene Verantwortung bei der Studienwahl 
und für den Studienerfolg einzuräumen. Sie fordern 
die Lander auf, im Rahmen der notwendigen Stu-
dienstrukturreform für alle Studierenden eine stu-
dienorientierte Feststellung des erreichten Studien-
standes zu verwirklichen. Insofern mache es auch 
unter Aspekten der Konsensfindung keinen Sinn, im 
Junktim sowohl auf die in Artikel 1 Punkt 20 zu § 48 
Abs. 1 BAföG vorangestellte Forderung eines Stu-
dienstandnachweises nach dem zweiten Fachseme-
ster im Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. zum 17. BAföGÄndG zu verzichten als 
auch den Entschließungsantrag zurückzuziehen. 

Die Fraktion der SPD erklärt, daß durch die Verschie-
bung der Anpassung der Bedarfssätze im Rahmen 
des 17. BAföGÄndG eine große Deckungslücke ent-
standen und damit ein weiterer Abbau von Chancen-
gleichheit vorangetrieben worden sei. Eine rückwir-
kende Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge 
zum Herbst 1994, darin stimme sie mit der Auffas-
sung der Bundesregierung überein, sei aus haus-
haltsrechtlichen und abwicklungstechnischen Grün-
den nicht mehr möglich. Nicht zuletzt auch mit Blick 
auf die inzwischen vorliegenden Daten der 14. Sozial-
erhebung des Deutschen Studentenwerkes müsse 
dem tatsächlichen Bedarf zur Ausgleichung des 
Kaufkraftverlustes mit einer Anhebung der Bedarfs-
sätze und Freibeträge zum Herbst 1995 um 6, v. H. 
Rechnung ge tragen werden. Die von der Bundesre-
gierung geplante Einführung eines Studienstand-
nachweises nach dem zweiten Semester wäre nicht 
nur kompetenzrechtlich als bedenklich, sondern 
auch organisationstechnisch als zusätzliche Bela-
stung der Hochschulen einzustufen, was von allen 
eingeladenen Sachverständigen in der öffentlichen 
Anhörung am 10. Mai 1995 bestätigt worden sei. Erst 
wenn ein solcher Nachweis aus der Sicht der Hoch-
schulen auch als hinreichend praktikabel und aus 
der Sicht der Studenten als sinnvolles Informa tions-
und Beratungsinstrument angesehen würde, lohne 
es sich, darüber erneut zu diskutieren. Der im Ent-
schließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. vorgenommene Bezug auf die Entschließung 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zum Thema 
Leistungsnachweis im Grundstudium im Rahmen der 
beabsichtigten Studienstrukturreform (Ausschuß-
drucksache 13/103) berücksichtige nicht, daß die 
HRK zum Zeitpunkt ihrer Entschließung von einer 
entspannten Hochschulsituation im Jahre 1996 aus-
gegangen sei. Da ihr nicht zuletzt aus bildungspoliti-
schen Gründen mehr an einem tragfähigen Konsens 
im Deutschen Bundestag als an einem verzögernden 
Verfahren im Vermittlungsausschuß gelegen sei, 
biete sie an, der Forderung nach einer Erhöhung der 
Bedarfssätze um 4 v. H. zum Herbst 1995 zuzustim-
men, wenn sich im Gegenzug die Koalition darauf 
verständigen könnte, in ihrem Gesetzentwurf auf die 
Einführung eines Studienstandnachweises zu ver-
zichten. Die Fraktion SPD spricht sich generell gegen 
die Einführung von Studienstandnachweisen aus. 
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Konsequenterweise müßten die Regierungsfraktio-
nen ihren Entschließungsantrag zurückziehen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vertritt die 
Meinung, daß es aus hochschulreformpolitischer 
Sicht mit bloßen Anpassungen der Bedarfssätze und 
Freibeträge nicht get an  wäre. Dringend geboten wä-
re demgegenüber eine grundsätz liche Reformdiskus-
sion, die weit über die Forderungen der vorgelegten 
Gesetzentwürfe hinausreichen müßte. Damit die 
hiermit verbundenen Verzögerungen und Friktionen 
bedarfsgerechter Entscheidungen nicht auf dem 
Rücken der Studierenden ausgetragen würden, sei 
die im Gesetzentwurf der Fraktion der SPD vorgese-
hene Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge zu 
begrüßen und zuzustimmen. Gegenüber den Forde-
rungen der Gruppe der PDS werde man  sich der 
Stimme enthalten, weil man  sie für nicht finanzierbar 
und damit für unrealistisch halte. Die von der Bun-
desregierung geplante Einführung eines Studien-
standnachweises nach dem zweiten Semester müsse 
sie strikt ablehnen. 

Die Gruppe der PDS besteht auf einer Anpassung 
der Bedarfssätze und Freibeträge an  die realen Le-
benshaltungskosten, was ihrer Auffassung nach auch 
von allen Sachverständigen in der öffentlichen Anhö-
rung bestätigt worden wäre. Insbesondere müsse 
eine Gleichbehandlung der ostdeutschen Studenten 
bei den Wohngeldregelungen und den Berechnungs-
modalitäten für die Einkommensermittlung erfolgen. 
Mit den bestehenden Regelungen und Änderungs-
vorschlägen würde eine Politik der sozialen Un-
gleichheit fortgesetzt und Hochschulbildung zuneh-
mend zu Elitebildung umfunktioniert. Für einen zu-
künftigen hochschulpolitischen Reformansatz wäre 
es sinnvoller, frühzeitiger als es in der politischen Be-
ratungspraxis von BAföG-Novellen bisher üblich wä-
re, über Modelle der sozialen Grundsicherung von 
Studierenden zu diskutieren. 

Abstimmung 

Am 31. Mai 1995 (13. Sitzung) hat der Ausschuß für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und 
Technikfolgenabschätzung folgende Beschlüsse ge-
faßt: 

Ablehnung des Antrags der Abgeordneten Maritta 
Böttcher, Dr. Ludwig Elm und der Gruppe der PDS - 
Drucksache 13/784 - mit den Stimmen der Fraktio

-

nen der CDU/CSU und F.D.P., der Fraktion der SPD 
gegen die Stimmen der Abgeordneten der Gruppe 
der PDS bei Enthaltung der Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Ablehnung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD 
- Drucksachen 13/65 und 13/101- in Verbindung mit 
dem Antrag der Fraktion der SPD - Ausschußdruck-
sache 13/81 - mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen der Frak-
tionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
Abgeordneten der Gruppe der PDS. 

Ablehnung des Gesetzentwurfs des Bundesrates - 
Drucksachen 13/80 und 13/101 - mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. bei Stimm-
enthaltung der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und der Abgeordneten der Gruppe 
der PDS. 

Annahme des gemäß der Beschlußempfehlung 
geänderten Gesetzentwurfs der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. - Drucksache 13/1301 - mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten 
der Gruppe der PDS nach Annahme des Ände-
rungsantrags der Regierungsfraktionen - Aus-
schußdrucksache 13/102 - und des Entschließungs

-

antrags der Regierungsfraktionen - Ausschuß-
drucksache 13/103 - sowie Ablehnung eines An-
trags der Fraktion der SPD - Ausschußdrucksache 
13/82. 

Der mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. textgleiche Gesetzentwurf der 
Bundesregierung - Drucksache 13/1395 - wird für 
erledigt erklärt. 

Kenntnisnahme der Unterrichtung durch die Bundes-
regierung - Drucksache 13/735 - mit der Mehrheit 
der Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. nach Ablehnung eines Antrags der Fraktion 
der SPD - Ausschußdrucksache 13/83 neu. Die 
Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und die Abgeordneten der Gruppe der PDS votierten 
für „ablehnende Kenntnisnahme" der Unterrichtung. 

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, 
Technologie und Technikfolgenabschätzung bittet 
den Deutschen Bundestag, der Beschlußempfehlung 
des Ausschusses zu folgen. 

Bonn, den 31. Mai 1995 

Dr. Christian Ruck 

Berichterstatter 

Doris Odendahl 

Berichterstatterin 

Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn) 

Berichterstatterin 

Dr. Karlheinz Guttmacher 

Berichterstatter 

Dr. Ludwig Elm 

Berichterstatter 







 


